
Die Zeit ist reif für 
Elektromobilität!
Attraktives NRW-Förderprogramm 
für Unternehmen

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt Unternehmen beim Umstieg auf emissionsfreie Mobilität und effiziente  
Wärmenutzung. Mit der neuen Richtlinie 2026 wurden viele Förderungen vereinfacht.

Batterieelektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge
Das Land NRW unterstützt Kauf, Leasing oder Miete rein elektrischer Pkw (Klasse M1) für ambulante soziale Dienste und 
stationsbasiertes Carsharing.

•	 Förderhöhe: Pauschal 3.000 € pro Fahrzeug.
•	 Voraussetzungen:

	◦ Gefördert werden ausschließlich Fahrzeuge, die den Segmenten „Minis“ und „Kleinwagen“ zuzuordnen sind.  
(Einteilung laut → Kraftfahrt-Bundesamt [extern]).

	◦ Je Antragsberechtigtem können grundsätzlich maximal zehn Fahrzeuge gefördert werden.
	◦ Gefördert werden Neu- und Vorführfahrzeuge.
	◦ Die Förderung für das Leasing beziehungsweise die Langzeitmiete von Fahrzeugen erfolgt als Zuschuss maximal  

bis zur Höhe der im Leasing- beziehungsweise Mietvertrag festgelegten Anzahlung.
	◦ Die Haltedauer, beziehungsweise die Dauer des Leasing- oder Mietvertrages, soll fünf Jahre betragen. Beträgt die 

Haltedauer oder die Dauer des Vertrages weniger als fünf Jahre, verringert sich die maximale Förderhöhe anteilig.
	◦ Die Mindesthaltedauer beziehungsweise die Mindestlaufzeit des Leasing- beziehungsweise Mietvertrages beträgt 

ein Jahr.

Nicht-öffentlich zugängliche Ladestationen
Das Land NRW fördert die Errichtung von stationären, fabrikneuen Ladepunkten an Betriebsstätten sowie an Miet- 
Wohngebäuden.
•	 Ladeinfrastruktur für Beschäftigte: Maximal 40 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu 1.500 € pro Ladepunkt. 
•	 Für Nutzfahrzeuge maximal 40.000 € pro Ladepunkt.
•	 Anforderungen: Alle Ladepunkte müssen technisch steuerbar sein und mit 100 % erneuerbare Energien betrieben 

werden.

Elektromobilität lohnt sich und macht Spaß!
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns gerne an!
Alle Kontaktdaten sowie sämtliche Informationen für Ihren Einstieg in die Elektromobilität finden Sie 
unter www.elektromobilitaet.nrw oder rufen Sie uns an unter Tel.: 0211 837-1928
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https://www.kba.de/DE/Statistik/Produktkatalog/produkte/Fahrzeuge/fz11/fz11_gentab.html?nn=864666
https://www.elektromobilitaet.nrw/
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Schnellladeinfrastruktur für gewerbliche Nutzfahrzeuge
Gefördert wird die Errichtung von stationärer Schnellladeinfrastruktur (DC) mit einer Ladeleistung von mindestens 50 kW.

•	 Zweckbindung: Die Infrastruktur muss zweckgebunden für das Laden von gewerblich genutzten Nutzfahrzeugen er-
richtet werden.

•	 Förderhöhe: Maximal 40.000 € pro Ladepunkt.

Grundinstallation
Vorbereitende Infrastruktur für Stellplatzkomplexe: 

•	 Förderhöhe: Maximal 20 % der förderfähigen Ausgaben bis zu 50.000 €. 
•	 Voraussetzung: Der Komplex muss mindestens 10 Stellplätze umfassen und mindestens 2 Jahre alt sein. Es muss  

zeitgleich mindestens ein Ladepunkt (mind. 11 kW) über progres.nrw beantragt und bewilligt werden. 

Umsetzungskonzepte
Professionelle Planung für den Fuhrparkumstieg oder Ladeinfrastruktur-Aufbau:

•	 Förderhöhe: Maximal 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bis 10.000 €  
•	 Das Konzept muss mindestens einen der folgenden Aspekte umfassen: 

	◦ Beschaffung von mindestens fünf rein batterieelektrischen Fahrzeugen.
	◦ Errichtung von mindestens zehn Normalladepunkten oder vier Schnelladepunkten. 
	◦ Beschaffung von mindestens einem rein batterieelektrischen Nutzfahrzeug. 

Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur 
Zutreffend für Unternehmen, die Ladepunkte für Kunden oder Dritte öffnen: 

•	 Förderhöhe: Maximal 20 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu 1.500 € je Ladepunkt.

Verfahren & Fristen 
•	 Antragstellung: Zwingend VOR Vorhabenbeginn über das Online-Portal. 
•	 Digitaler Zugang: Nutzung der TAN-Verifizierung via E-Mail/Mobilfunk. 
•	 Bagatellgrenze: Die Fördersumme muss für Unternehmen mindestens 500 € betragen. 
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